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Satzung über die Abfallentsorgung  
in der Stadt Bedburg 

vom 22.05.2012 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV. NRW. 2011, S. 685 ), des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212ff.), § 7 der Gewerbeabfall-
Verordnung vom 19.06.2002 (BGBl. I 2002, S. 1938ff., zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 23 
des Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24.02.2012, 
BGBl. I 2012, S. 257), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. 
S. 863, ber. 975), sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2353) hat der Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung 
vom 22.05.2012 folgende Satzung beschlossen 
 

§ 1 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze 

und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als 
„kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit. 

  
(2) Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetz-

lich zugewiesen sind: 
 

 1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen. 
 

 2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung 
und Entsorgung von Abfällen. 
 

 3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenabfallkörben, soweit dies 
nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 
 

 4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit 
zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet. 

  
(3) Darüber hinaus führt die Stadt folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben durch, die ihr 

vom Kreis gemäß § 5 Abs.6 Satz 4 LAbfG NW übertragen worden sind: 
 

 1. Sammlung, Transport und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen 
 

 2. Einsammeln und Verwertung von Papierabfällen 
  
(4) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 - 3 Dritter 

bedienen (§ 22 KrWG). 
  
(5) Die Stadt wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in 

öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden, die Maßgaben des § 2 
LAbfG NW beachtet und insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, 
die sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen. 
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§ 2 
Abfallentsorgungsleistungen der Stadt 

 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt umfasst das Einsammeln und Befördern 

der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des Krei-
ses, wo sie sortiert, verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Wiederver-
wertbare Abfälle werden getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwer-
tung zugeführt werden können. 

  
(2) Im einzelnen erbringt die Stadt gegenüber den Benutzern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen: 
 

 1. Einsammeln und Befördern von Restmüll 
 

 2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei alle im 
Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren, pflanzlichen Abfallanteile zu verstehen 
wie z.B. Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, 
Rasenschnitt und sonstige Gartenabfälle. 
Gekochte und ungekochte Speisereste tierischer Herkunft und gekochte Speise-
reste pflanzlicher Herkunft werden nicht über die Biotonne, sondern über die 
Restmülltonne erfasst. 
 

 3. Einsammeln und Verwertung von Altpapier, soweit es sich nicht um Einweg-
Verkaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton handelt. 
 

 4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen/Sperrmüll. 
 

 5. Einsammeln, Befördern von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem 
ElektroG und § 15 dieser Satzung. 
 

 6. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen mit Schadstoffmobi-
len. 
 

 7. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von 
Abfällen. 
 

 8. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenabfallkörben.  
 

(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen aus 
Glas, Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des pri-
vatwirtschaftlichen Dualen Systems nach § 6 Abs. 3 Verpackungsverordnung. Das 
Duale System ist formalrechtlich, aber nicht kostenmäßig Bestandteil der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung.  

 
 

§ 3 
Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind gemäß § 20 Abs. 2 KrWG mit 

Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 
 

 1. Folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer 
Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtun-
gen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt nicht durch Erfas-
sung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 
KrWG): 
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  Abfälle aus Verpackungen im Sinne des § 3 der Verordnung über die Vermeidung 
und Verwertung von Verpackungsabfällen (VerpackV) vom 21.08.1998 (BGBl. I S. 
2379) zuletzt geändert durch die Verordnung vom 30. Dezember 2005 
(BGBl. 2006 I S. 2), soweit es sich um folgende Verpackungen handelt: 
 

  • Umverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 VerpackV, die vom 
Hersteller oder Vertreiber zurückgenommen werden und einer erneu-
ten Verwendung  oder stofflichen Verwertung außerhalb der öffentli-
chen Abfallentsorgung zuzuführen sind (§ 5 Abs. 3 S. 3 VerpackV) 

 
  • Transportverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 4 VerpackV, die 

vom Hersteller oder Vertreiber zurückgenommen werden und einer er-
neuten Verwendung  oder stofflichen Verwertung außerhalb der öffent-
lichen Abfallentsorgung zuzuführen sind (§ 4 Abs. 1 VerpackV) 

 
 2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-

gen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen 
eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der 
umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit den Abfallwirtschaftsplänen des 
Landes durch einen anderen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist (§ 
20 Abs. 2 Satz 2 KrWG). 
 

 3. Alle Abfallarten, die nicht in der Anlage 1 (Positivkatalog) aufgeführt sind; dies gilt 
auch dann, wenn diese Abfälle mit anderen nicht ausgeschlossenen Abfällen 
vermischt sind, ungeachtet des Mischverhältnisses. 
Die Liste ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

 4. Bodenaushub (Erdaushub), Bauschutt und Straßenaufbruch. 
  
(2) Die Stadt kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zuständigen 

Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vorlie-
gen (§ 20 Abs. 2 Satz 3 KrWG). 

  
 
 

§ 4 
Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung 

zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (ge-
fährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. § 48 KrWG sowie der Abfall-
Verzeichnis-Verordnung) werden von der Stadt bei den von ihr betriebenen mobilen 
Sammelfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Ab-
fälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 genann-
ten Abfällen entsorgt werden können. 
 
 

(2) Schadstoffhaltige Abfälle sind: 
•  Farb- u. Lackabfälle (keine Dispersionsfarben) 
•  Lösemittel 
•  Säuren 
•  Laugen 
•  Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
•  Fotochemikalien 
•  Pestizide 
•  quecksilberhaltige Abfälle 
•  Öle und Fette mit Ausnahme von Speiseöle u. –fette 
•  zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
•  Bleibatterien 
•  Ni-Cd-Batterien 
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•  Quecksilber enthaltende Batterien 
•  Bleiakkumulatoren (Autobatterien) 
•  Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten 

•  Organische und anorganische Chemikalien 
•  Nicht identifizierbare gefährliche Abfälle 
 

(3) Gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. § 48 KrWG sowie der Abfall-
Verzeichnis-Verordnung dürfen nur zu den in der Stadt bekannt gebebenen Terminen 
an den Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die Standorte der Sammelfahrzeuge 
werden von der Stadt bekannt gegeben. 

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist im Rahmen 

dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines Grundstückes an die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen (Anschlussrecht). 

  
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt haben 

im Rahmen dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken oder sonst bei ih-
nen anfallenden Abfälle der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen 
(Benutzungsrecht). 

 
 

§ 6 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstückes ist verpflichtet, 

sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, 
wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird 
(Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstückes als Anschlusspflichtiger und 
jeder andere Abfallbesitzer (z.B. Mieter, Pächter) auf einem an die kommunale Abfall-
entsorgung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, die auf seinem Grundstück 
oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung 
aus privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu über-
lassen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 KrWG i. V. m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im Rah-
men der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehöri-
gen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Abfallstellen 
wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, 

die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. gewerblich/industriell genutzt 
werden, haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen 
Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz 
KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 Satz 4 der Gewerbeabfall-Verordnung für gewerb-
liche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu 
benutzen. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV, Siedlungsab-
fälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 
der Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt sind, insbesondere gewerbliche und in-
dustrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffen-
heit und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen 
Einrichtungen. 

  
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für 

Grundstücke, die anderweitig z. B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten 
Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstü-
cke). Die Nutzung einer gemeinsamen Restmülltonne durch die privaten Haushaltun-
gen und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen ist möglich. 
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(4) Das Abbrennen von so genannten Brauchtumsfeuern ist in der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Gebiet der Stadt Bedburg vom 22.03.2001 in der zur Zeit gültigen Fassung geregelt. 

 
 

§ 7 
Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Eine Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 
 
- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 oder § 3 Abs. 3 dieser Satzung von der kommunalen 

Abfallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind; 
 

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach § 25 KrWG unterliegen und die Stadt an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1 KrWG); 
 

- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG freiwillig zu-
rückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber ein 
Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 4 oder Abs. 6 KrWG erteilt 
worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 
 

- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWfG sind, 
durch eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18  KrWG zulässige gemeinnützige 
Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden; 
 

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 
17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige gewerbliche Sammlung einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden. 

 
 

§ 8 
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang 

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
 
(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallent-

sorgungseinrichtung besteht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt werden, soweit der/die Anschluss- und/oder Benutzungspflich-
tige schlüssig und nachvollziehbar nachweist, dass er/sie nicht nur willens, sondern 
auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden 
kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i. S. d. § 7 Abs. 3 KrWG selbst 
so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbeson-
dere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Eigen-
verwertung). Die Stadt stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom An-
schluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht.  

  
(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, 

die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. industriell/gewerblich genutzt 
oder gewerblich genutzt werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, 
dass er/sie die bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen besei-
tigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Über-
lassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern. Die Stadt stellt auf der Grundlage der 
Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Aus-
nahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz 
KrWG besteht. 
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§ 9 
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt gemäß § 
3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des Verwer-
tens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über die Abfallent-
sorgung im Rhein-Erft-Kreis zu der vom Kreis angegebenen Sammelstelle, Behandlungsan-
lage oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis 
das Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die 
Abfälle zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zu-
gelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. 

 
 

§ 10 
Abfallbehälter und Abfallsäcke 

 
(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck 

der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle von-
einander getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. 

  
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter/Abfallsäcke zugelas-

sen: 
 

 a) Blaue bzw. mit blauem Deckel versehene Abfallbehälter für Altpapier mit der Ge-
fäßgröße 240 l und 1100 l. 
 

 b) Braune bzw. mit braunem Deckel versehene Abfallbehälter für Bioabfälle in der 
Gefäßgröße 240 l. 
 

 c) Gelbe bzw. mit gelbem Deckel versehene Abfallbehälter für Kunststoffe, Metalle, 
Verbundstoffe in den Gefäßgrößen 240 l und 1100 l oder alternativ gelbe Abfall-
säcke je 70 l. 
 

 d) Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Buntglas. 
 

 e) Schwarze bzw. graue Abfallbehälter für Restmüll in den Gefäßgrößen 80 l, 120 l, 
240 l, 770 l und 1100 l. 
Für vorübergehend mehr anfallenden Restmüll können von der Stadt zugelassene 
genormte und gekennzeichnete rote Abfallsäcke benutzt werden. 
 

 f) Kompostierbare Papiersäcke für Laub und nicht bündelbare Grünabfälle außer 
Rasenschnitt und Vertikutiergut. 

 
 

§ 11 
Durchführung der Restmüllabfuhr 

 
 (1) Die Abfuhr der in 80 l-, 120 l-, 240 l-, 770 l- und 1.100 l-Abfallbehältern sowie in Abfall-

säcken bereitgestellten Abfälle erfolgt einmal wöchentlich.  
  
 (2) Der Anschlusspflichtige und jeder andere Abfallbesitzer ist verpflichtet, die in Abs. 1 

genannten Abfallbehälter der städtischen Abfallentsorgung mindestens einmal im Mo-
nat zur Entleerung zu überlassen.  

  
 (3) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus an-

deren Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß gesammelt 
werden können, ist die Anmeldung nur eines Behälters mit ausreichendem Volumen 
zulässig. 
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§ 12 

Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter/Säcke 
 

(1) Die zu entleerenden Abfallbehälter, -säcke, Sperrgutstücke, Elektro- Elektronikaltgerä-
te, Grünabfälle sind an den Abfuhrtagen von den Anschlusspflichtigen vor deren 
Grundstück bis 6.00 Uhr so im öffentlichen Verkehrsraum bereitzustellen, dass weder 
Vorübergehende, noch der Straßenverkehr gefährdet werden. Die Stadt kann hierfür 
einen genauen Standort festlegen. Die Abfallbehälter, -säcke, Sperrgutstücke, Elektro- 
Elektronikaltgeräte, Grünabfälle sind an einer für den Abfuhrwagen zugänglichen Stel-
le aufzustellen. 
Kann das Abfallsammelfahrzeug nicht an Entsorgungsgrundstücke vorfahren, so be-
stimmt die Stadt den Abfuhrstandort, welcher sich in einer für den Anschlusspflichtigen 
zumutbaren Entfernung befinden muss. 

  
(2) Nach Leerung sind die Abfallbehälter unverzüglich durch die Anschlussnehmer von 

der Straße zu entfernen. Verunreinigungen, die durch das Aufstellen der Abfallbehäl-
ter, der unsachgemäßen Verfüllung u. ä. entstehen, sind unverzüglich vom An-
schlusspflichtigen zu beseitigen. 

 
 

§ 13 
Benutzung der Abfallbehälter/Säcke 

 
(1) Die Abfallbehälter werden grundsätzlich von der Stadt gegen eine Bereitstellungsge-

bühr gestellt und unterhalten. Sie bleiben ihr Eigentum. 
 

(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt gestellten Abfallbehälter oder die dafür zur 
Verfügung gestellten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt 
werden. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt 
oder neben die Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt werden. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Haus-
bewohnern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können.  

  
(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle getrennt nach Bioabfällen (bei Bioton-

nen-Erfassung), Grünbündelabfällen, Glas, Altpapier, Metalle/Kunststoffe/Verbund-
stoffe, Elektro- und Elektronikaltgeräte, schadstoffhaltige Abfälle sowie Restmüll ge-
trennt zu halten und unter Berücksichtigung der §§ 4, 14 bis 16 und wie folgt zur Ein-
sammlung im Rahmen der Abfallentsorgung durch die Stadt bereitzustellen: 
 

 1. Bioabfälle sind in den braunen bzw. mit braunem Deckel versehenen Abfallbehäl-
ter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht, 
und in diesem Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen. Dies gilt nicht für un-
gekochte und gekochte Speisereste tierischer Herkunft und gekochte Speisereste 
pflanzlicher Herkunft. Diese sind in den schwarzen bzw. grauen Abfallbehälter 
einzufüllen. Steht keine Biotonne zur Verfügung, sind Bioabfälle in das Restmüll-
gefäß zu füllen oder zu kompostieren. 
 

 2. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die bereitgestellten Depot-
container (Sammelcontainer) einzufüllen. 
 

 3. Altpapier ist bei Teilnahme an der Behältererfassung in den blauen bzw. mit blau-
em Deckel versehenen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des 
Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem Abfallbehälter zur Abholung 
bereitzustellen.  
Nebenher erfolgt die Altpapiersammlung als Bündelabfuhr. Die Bündelung darf 
nur mit Kordel, nicht mit Draht oder Kunststoff erfolgen. 
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 4. Verkaufsverpackungen aus Metallen, Kunststoffen und Verbundstoffen mit dem 
grünen Punkt sind in den gelben bzw. mit gelbem Deckel versehenen Abfallbehäl-
ter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht 
und in diesem Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen.  
Ist keine gelbe Tonne vorhanden, sind die genannten Materialien in den gelben 
Sack einzufüllen, der dem Abfallbesitzer zur Verfügung gestellt wird und in die-
sem gelben Sack zur Abholung bereitzustellen.   
 

 5. Der verbleibende Restmüll ist in den schwarzen bzw. grauen Abfallbehälter einzu-
füllen, der auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in 
diesem Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen.   

  
(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit gefüllt werden, 

dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in die Abfallbehälter einge-
stampft, in ihnen verdichtet oder verbrannt werden. Es ist nicht gestattet, brennende, 
glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen. 
Aus Gründen der Hygiene und des Seuchenschutzes ist es verboten, die in ein Rest-
müllgefäß bereits eingeworfenen Abfälle nachträglich nach verwertbaren Abfällen 
durchzusortieren oder zu durchsuchen. 

  
(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder 

das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen 
nicht in die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden. 

  
 

(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Abfall-
behälter oder durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahr-
zeugen und Behältern entstehen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. 

  
(8) Die Stadt gibt die Termine für die Einsammlung verwertbarer Stoffe und die Standorte 

der Depotcontainer (Sammelcontainer) rechtzeitig bekannt. 
 

(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für Altglas nur montags 
bis samstags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr benutzt werden. 

 
 

§ 14 
Sperrige Abfälle/Sperrmüll 

 
Sperrige Abfälle, die im Haushalt und auf dem Wohnungsgrundstück anfallen und wegen 
ihres Umfanges – gemessen an einem 80 l-Abfallbehälter – oder ihres Gewichtes nicht in 
die nach dieser Satzung zugelassenen Abfallbehälter eingefüllt werden können (Sperrmüll), 
werden auf Anforderung des Anschlussberechtigen und jedes anderen Abfallbesitzers im 
Gebiet der Stadt Bedburg außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung getrennt abgefah-
ren.  
 
Als Sperrmüll gelten Gegenstände, die von ihrem Volumen und ihrem Gewicht her ohne 
Hilfsmittel von zwei Müllwerkern in das Sperrmüllfahrzeug verladen und mit diesem abtrans-
portiert werden können. Die sperrigen Gegenstände, und hierbei insbesondere Einrich-
tungsgegenstände und Möbelstücke, sind vom Anschlussberechtigten bzw. Abfallbesitzer – 
soweit technisch möglich und für den Anschlussberechtigten bzw. Abfallbesitzer objektiv 
zumutbar - in einer zum Abtransport geeigneten Weise zu zerlegen. Es dürfen an den zur 
Abfuhr bereitgestellten Teilen keine Schrauben und Nägel überstehen; Glas und Spiegel 
sind zu entfernen.  
 
Von der Abfuhr ausgeschlossen sind Baumischabfälle/Baustellenabfälle, insbesondere Ba-
dewannen, Bretter, Dachlatten, -pappe und -pfannen, Duschkabinen, Eternitplatten, Fens-
terrahmen und -scheiben, Fliesen, Fußbodenbelag, Gipsplatten, Glaswolle, Heizkörper, In-
nenverkleidungen von Decken und Wänden, Kacheln, Keramik, Markisen, Pergola, Rasen-
mäher (Benzin), Rollläden, Steinwolle, Teerpappe, Türen, Zäune. 
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§ 15 

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
 
(1) Haushaltsgroßgeräte (Elektro-/Gasherde, Dunstabzugshauben, Spülmaschinen, 

Wäschetrockner, -schleudern, Heimbügler, Sonnenbänke ohne Röhren, Ölradiato-
ren etc.), Kühlgeräte und Automatische Ausgabegeräte (Geräte der Kategorien 1 
und 10 gemäß Anhang I zum ElektroG) und außerdem Computer, Monitore, Dru-
cker, Faxgeräte und Fernseher ab einer Kantenlänge von 30 cm werden auf An-
forderung des Anschlussberechtigten abgefahren. Die Zeiten der Abfuhr werden 
von der Stadt bestimmt. 
 

(2) Haushaltskleingeräte, Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, Ge-
räte der Unterhaltungselektronik, Beleuchtungskörper, elektrische und elektronische 
Werkzeuge, Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte, Medizinprodukte (mit Aus-
nahme implantierter und infektiöser Produkte) und Überwachungs- und Kontrollin-
strumente (Geräte der Kategorien 2 bis 9 gemäß Anhang I zum ElektroG) dürfen nur 
zu den von der Stadt bekannt gegebenen Terminen an den Zusatzfahrzeugen zu den 
Sammelfahrzeugen für die schadstoffhaltigen Abfälle angeliefert werden. Die Standor-
te, Daten und Uhrzeiten werden von der Stadt bekannt gegeben. 

 
 

§ 16 
Grünabfälle 

 
 (1) Soweit die zur Verfügung gestellte Biotonne von ihrem Volumen her nicht ausreicht, 

können Laubabfälle und nicht bündelbare Grünschnittabfälle in kompostierbaren Pa-
piersäcken zu den Grünabfuhrterminen zur Abfuhr bereit gestellt werden. 
Rasenschnitt, Speisereste und aus der Zubereitung von Speisen herrührende Abfälle 
sind von der Entsorgung über die kompostierbaren Säcke ausgeschlossen. 

  
(2) Strauch- und Baumschnitt ist mit Kordel oder sonstigem verrottbarem Material zu bün-

deln und darf eine Länge von 1 Meter nicht überschreiten. Äste, Stämme und Wurzel-
werk dürfen maximal 10 cm Durchmesser haben. Erdaushub ist von der Abfuhr aus-
geschlossen (§ 3 Abs. 1 Ziffer 4). 

  
(3) Weihnachtsbäume werden an einem von der Stadt festgesetzten Termin nur ohne 

Baumschmuck abgefahren. Soweit sie eine Länge von 2,5 Metern überschreiten, sind 
sie in Einzelteile zu zersägen, deren Länge jeweils 2,5 Meter nicht überschreitet. 

  
(4) Die Abfuhr von Grünabfällen erfolgt zu den von der Stadt festgesetzten Terminen. 

 
 

§ 17 
Anmeldepflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den erstmaligen Anfall von Abfällen und die 

voraussichtliche Menge sowie jede wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle 
und ihrer Menge unverzüglich anzumelden. 

  
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue 

Eigentümer verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
 
 

§ 18 
Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesit-

zer/Abfallerzeuger sind verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige 

Abfälle anfallen, sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von 
Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betreten des Grundstücks zum Zweck 
des Einsammelns und zur Überwachung des Getrennthaltens und der Verwertung von 
Abfällen zu dulden. 

  
(3) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt 

werden, ungehinderter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser Sat-
zung Anschluss- und Benutzungszwang besteht. 

  
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. 
  
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis 

auszuweisen. 
 
 

§ 19 
Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 
(1) Unterbleibt die der Stadt obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Ein-

schränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, 
Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden die 
erforderlichen Maßnahmen so bald wie möglich nachgeholt. 

  
(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder 

auf Schadensersatz. 
 
 

§ 20 
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung/Anfall der Abfälle 

 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung be-

ginnt, wenn dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentümer ein 
oder mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind oder ein oder mehrere 
Abfallgefäße anderweitig vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung bereitge-
stellt werden und das an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlosse-
ne Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefah-
ren wird.   

  
(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Vor-

aussetzungen des Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 
  
(3) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu 

lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. 
  
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu 

durchsuchen oder wegzunehmen. 
 
 

§ 21 
Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt und die sonsti-
ge Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt werden Abfallentsorgungsge-
bühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung erhoben. 
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§ 22 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflich-
ten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nut-
zungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle 
sonstigen zum Besitz eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer 
werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere An-
schluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind. 

 
 

§ 23 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegen-
schaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ord-

nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er 
 a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt zum Einsammeln 

oder Befördern überlässt; 
 

 b) von der Stadt bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von Abfäl-
len nicht benutzt und damit dem Anschluss- und Benutzungszwang in § 6 zuwider 
handelt; 
 

 c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke entgegen § 13 Abs. 
4 dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt; 
 

 d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 dieser Satzung befüllt; 
 

 e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls 
gemäß § 17 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet; 
 

 f) seiner Auskunftspflicht nach § 18 nicht nachkommt oder den Beauftragten der 
Stadt das Betretungsrecht verweigert; 
 

 g) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 4 dieser Satzung unbe-
fugt durchsucht oder wegnimmt. 

  
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden, 

soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorse-
hen. 

 
 

§ 25 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.06.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Bedburg vom 23. April 2007 in der Fassung vom 16. Dezember 2009 au-
ßer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-

sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es

sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist

nrcht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet,

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Stadt vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf 

im Planfeststellungsverfahren für den Neubau der  

380-kV-Höchstspannungsfreileitung Osterath – Gohrpunkt (Bl. 4206) und der 

380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt – Rommerskirchen (Bl. 4207) 

der Amprion GmbH 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Az.: 25.05.01.01 – 07/08 

Düsseldorf, 15.05.2012 

 

Mit Schreiben vom 09.05.2012 hat die Amprion GmbH mit Sitz in 44139 Dortmund 

bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Durchführung des Planfeststellungs-

verfahrens nach den §§ 43 ff. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung 

mit den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (VwVfG NRW) für den Neubau der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung 

Osterath – Gohrpunkt (Bl. 4206) und der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohr-

punkt – Rommerskirchen (Bl. 4207) beantragt. 

 

Beginnend an der Umspannanlage (UA) Osterath verläuft die Trasse der Höchst-

spannungsfreileitung innerhalb des bestehenden Trassenkorridors bereits vorhande-

ner Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen über die Stadtgebiete von Willich, 

Meerbusch, Kaarst, Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Rommerskirchen, Pulheim und 

Bergheim, wo sie an der UA Rommerskirchen endet. 

 

Für die rd. 20 km lange Verbindung der Bl. 4206 (Osterath – Gohrpunkt) sind 53 

Maststandorte geplant. Im Gegenzug werden hier 81 Maste der zu ersetzenden 220-

kV-Freileitung Bl. 2305 und 26 Maste der 110-kV-Freileitung Bl. 006 entfallen bzw. 

sind bereits demontiert worden. 

 

Für die rd. 10,5 km lange Verbindung der Bl. 4207 (Gohrpunkt – Rommerskirchen) 

sind 29 Maststandorte geplant. 

 

Für das Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung gemäß § 3b des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG). 

 

Bei der zu errichtenden Höchstspannungsfreileitung handelt es sich um ein Vorha-

ben im Sinne des § 1 des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG), für das ein vor-

dringlicher Bedarf besteht. Der Abschnitt von Osterath bis Rommerskirchen stellt ei-

nen Teilabschnitt des im Bedarfsplan des EnLAG ausgewiesenen Neubaus der 

Höchstspannungsleitung Osterath - Weißenthurm (lfd. Nr. 15) dar. 

 

Für das Bauvorhaben einschließlich des Rückbaus und notwendiger Änderungs-

maßnahmen an den bestehenden Freileitungen werden Grundstücke in den Städten 

Willich, Meerbusch, Kaarst, Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Rommerskirchen, Pul-

heim und Bergheim  beansprucht. 

 

14



 

2 

Betroffen hiervon sind Grundstücke in den Gemarkungen Osterath, Willich, Kaarst, 

Büttgen, Holzheim, Hoisten, Neukirchen, Gohr, Hoeningen, Broich, Grefrath, Neuss, 

Frixheim-Anstel, Nettesheim-Butzheim, Stommeln, Rommerskirchen und Hüchelho-

ven. 

 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 11.06.2012 bis ein-

schließlich 10.07.2012 während der jeweils genannten Dienststunden in den nach-

folgend genannten Städten zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus: 

 

Stadt Willich, Rothweg 2, 4788 Willich, Technisches Rathaus, Geschäftsbereich 

Stadtplanung, Zimmer 006, 

Montag, Dienstag und Donnerstag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr, Mittwoch von 7:30 

Uhr bis 17:00 Uhr, Freitag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr  

 

Stadt Meerbusch, Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch, Fachbereich Stadt-

planung und Bauaufsicht, Abteilung Stadtplanung, Erdgeschoss Raum 015, 

Montag bis Freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und Montag bis Donnerstag von   

13:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

 

Stadt Kaarst, Rathausplatz 23, 41564 Kaarst, Infobüro Planen und Bauen im Rat-

haus Büttgen, Zimmer 215, 

Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 

18:00 Uhr 

 

Stadt Neuss, Markt 2, 41456 Neuss, Rathaus, Eingang 5, Amt für Stadtplanung,     

3. Etage, Zimmer 3.802,  

Montag bis Mittwoch von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr Donnerstag von 8:30 Uhr bis 18:00 

Uhr, Freitag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

 

Stadt Dormagen, Mathias-Giesen-Straße 11, 41540 Dormagen, Technisches Rat-

haus, Baubürgerbüro, Erdgeschoss, 

Montag bis Mittwoch von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag 

von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

Stadt Grevenbroich, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, Verwaltungsgebäude Neues 

Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Zimmer 212,  

Montag bis Mittwoch von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Donnerstag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Freitag von 

7:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

 

Gemeinde Rommerskirchen, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen, Dienstlei-

tungszentrum, 1. Obergeschoss (Baudezernat), Zimmer 1.11, 

Montag und Dienstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr, 

Mittwoch und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr, Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 

Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
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Kreisstadt Bergheim, Bethlehemer Straße 9-11, 50126 Bergheim, Abteilung 6.2 - 

Planung und Umwelt, Altes Rathaus, 1. Etage, Raum 1.92, 

Montag bis Mittwoch von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr,  

Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 17:45 Uhr, Freitag 

von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

 

Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, 50259 Pulheim, Planungsamt, Zimmer 2.11 

Montag bis Freitag 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Montag bis Mittwoch 14:00 Uhr bis 16:00 

Uhr, Donnerstag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 

 

1.  Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das 

 ist bis einschließlich zum 24.07.2012, bei der Bezirksregierung Düsseldorf, 

 Dezernat 25, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf (Anhörungsbehörde) oder bei 

 den Städten Willich, Meerbusch, Kaarst, Neuss, Grevenbroich, Dormagen, 

 Rommerskirchen, Pulheim und Bergheim Einwendungen gegen den Plan 

 schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend 

 gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach 

 Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 43a Nr. 7 Satz 1 

 EnWG). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach 

 Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen. 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, Einwendungen in 

rechtsverbindlicher elektronischer Form gemäß § 3a VwVfG NRW über das  

Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) zu senden.  

 

Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzungen wird auf die Internet-

veröffentlichung unter www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html verwiesen.  

 

Eine einfache E-Mail erfüllt diese Anforderungen nicht und bleibt daher unbe-

rücksichtigt. 

 

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten un-

 terzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht wer-

 den (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 

 Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übri-

 gen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen 

 unberücksichtigt bleiben. 

 

 Die Anhörungsbehörde wird gleichförmige Eingaben, die die geforderten An

 gaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit Unterschrift versehenen Seite ent-

 halten oder dem Erfordernis des § 17 Abs. 1 Satz 2 VwVfG NRW nicht ent-

 sprechen gemäß § 17 Abs. 2 VwVfG unberücksichtigt lassen. Ferner wird die 

 Anhörungsbehörde gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt lassen, 

 als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich an

 gegeben haben (§ 17 Abs. 2 Satz 3 VwVfG NRW). 

 

2.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der 

a) nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des Bundes- 

naturschutzgesetzes anerkannten Vereine sowie 
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b) der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz ein-

setzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von 

Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren aner-

kannt sind (Vereinigungen),  

von der Auslegung des Plans. 

 

3.  Die Anhörungsbehörde wird die rechtzeitig erhobenen Einwendungen mit der 

Vorhabenträgerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, münd-

lich erörtern (§ 43a Nr.5 EnWG). Ein Erörterungstermin findet nicht statt, wenn 

- Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben 

worden sind, 

- die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind, 

- ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die auf privatrechtli-

chen Titeln beruhen, oder 

- alle Einwender auf einen Erörterungstermin verzichten. 

 

Findet eine Erörterung statt, wird dieser Termin ortsüblich bekannt gemacht. 

Diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichför-

migen Einwendungen der Vertreter, werden von dem Termin gesondert be-

nachrichtigt.  

  

Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vorha-

bens mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öf-

fentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächti-

gung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der 

Anhörungsbehörde zu geben ist. 

 

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin  kann auch ohne 

 ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erör-

 terungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, 

 Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 

 werden nicht erstattet. 

 

5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem 

 Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, son

 dern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 

6.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-

rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustel-

lung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und die-

jenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-

men sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 VwVfG NRW). 

 

7.  Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 

 44a EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht der Vorhabenträgerin ab diesem 

 Zeitpunkt ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a 

 Abs. 3 EnWG). 
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8.  Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

  

- dass die für das Vorhaben und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des 

Vorhabens zuständige Behörde das Verkehrsdezernat der Bezirksregierung 

Düsseldorf ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 

entschieden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 UVPG notwendigen Anga-

ben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung 

der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 

Abs. 1 UVPG ist. 

 

Im Auftrag 

gez. Ohde 
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BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM 

 

 

über die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 76 Pulheim und 

die geringfügige Vergrößerung des Geltungsbereiches im Bereich des geplanten Kreisverkehrs; 

Bereich: zwischen Nelkenweg; Am Bendacker und Geyener Straße  

 

Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 22.05.2012 beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes 

Nr. 76 Pulheim gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch 

Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) öffentlich auszulegen und den Geltungsbereich im Bereich 

des geplanten Kreisverkehrs geringfügig zu vergrößern. 

 

Ziel der Planung ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Fortführung der Sonnenallee bis zur Geye-

ner Straße und die Anlage eines Kreisverkehrs an diesem Knotenpunkt, für die Ansiedlung eines Lebensmittel-

Einzelhandels sowie für die Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern zu schaffen. 

 

Der vom Rat beschlossene Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 76 Pulheim liegt nebst Begründung mit Umweltbe-

richt sowie Artenschutzprüfung und Lärmschutzgutachten in der Zeit 

 

vom 08.06.2012 bis 09.07.2012 einschließlich 

 

während der Dienststunden - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 

Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 

12.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, 2. Obergeschoss, im Plankasten im Flur ge-

genüber dem Planungsamt zur Einsicht aus. 

 

Mündliche Auskunft erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Planungsamtes (Zimmer 2.12) während der 

Sprechzeiten - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags 

von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 

 

Während der Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) Stellungnahmen zu dem Entwurf 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Die Stadt Pulheim prüft die 

fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 

 

Ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 VwGO gegen diesen Bebauungsplan ist unzulässig, wenn die den Antrag 

stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlich-

keit nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

gez. Martin Höschen                                   Aushang: vom  30.05.2012 

Beigeordneter                bis    10.07.2012 

 

 

Der Bürgermeister 
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BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM 

 

über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Teiländerung Nr. 17.6 des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Pulheim; Ortsteil Pulheim 

Bereich: zwischen Nelkenweg und Geyener Straße 

 

Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 22.05.2012 beschlossen, den Entwurf der Teiländerung Nr. 

17.6 des Flächennutzungsplanes der Stadt Pulheim für den o. g. Bereich gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 

vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

öffentlich auszulegen. 

 

Der vom Rat beschlossene Entwurf der vorgenannten Änderung liegt nebst Begründung mit Umweltbericht in der 

Zeit  

 

vom 08.06.2012 bis 09.07.2012 einschließlich 

 

während der Dienststunden - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 

Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 

12.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, 2. Obergeschoss, im Plankasten im Flur ge-

genüber dem Planungsamt zur Einsicht aus. 

 

Mündliche Auskunft erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Planungsamtes (Zimmer 2.12) während der 

Sprechzeiten - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags 

von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 

 

Während der Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zu-

letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) Stellungnahmen zu dem Entwurf 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Die Stadt Pulheim prüft die frist-

gerecht abgegebenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

 

gez. Martin Höschen 

Beigeordneter 

 

 

 

 

 

 

 

Aushang:  vom 30.05.2012 

                  bis 10.07.2012 

Der Bürgermeister 
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